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Norm

ZPO §530 Abs1 Z7 G2

ZPO §538

Rechtssatz

Bereits wenn einer von mehreren geltend gemachten Wiederaufnahmsgründen zutri8t, ist das

Wiederaufnahmsverfahren ohne Zurückweisung im Vorprüfungsverfahren nach § 538 ZPO fortzusetzen; ein "Splitting"

in einzelne (stattzugebende beziehungsweise abzuweisende) Beweismittel und damit hinsichtlich einerseits

zurückzuweisender beziehungsweise andererseits stattzugebender Wiederaufnahmsgründe hat nicht zu erfolgen.
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